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Hinweise zum ersten Schultag am 14.09.2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, 

 

der Beginn der Grundschulzeit am 14.09.2021 ist sowohl für die Schulan-

fängerinnen und Schulanfänger als auch für deren Eltern und Angehörige 

ein wichtiges Ereignis. Der besonderen Ausnahmesituation geschuldet, ist 

es auch in diesem Schuljahr erforderlich, bei der Gestaltung des ersten 

Schultages die Erfordernisse des Infektionsschutzes angemessen zu be-

rücksichtigen. Nur so kann für alle Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 

2021/2022 und vom ersten Schultag an – insbesondere auch im Hinblick 

auf die derzeit wieder ansteigende Zahl der Neuinfektionen – ein sicherer 

Start in das Schuljahr 2021/2022 ermöglicht werden. 

 

Auf Grundlage der Beschlüsse des Bayerischen Ministerrats vom 

31.08.2021 (vgl. hierzu das KMS vom 01.09.2021, Az. ZS.4-BS4363.0/935, 

an alle Schulen) und der am 02.09.2021 in Kraft getretenen Vierzehnten 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV) darf 

ich Sie zur Organisation und Durchführung der Schuleingangsfeiern sowie 

zur Testung der Schulanfängerinnen und Schulanfänger wie folgt informie-

ren: 
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Die Einschulungsfeier ist eine sonstige Schulveranstaltung und unterliegt 

damit den Infektionsschutzbestimmungen (vgl. § 13 der 14. BaylfSMV), den 

Hygienemaßnahmen des Rahmenhygieneplans für Schulen und des Hygi-

enekonzepts der jeweiligen Schule. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes sind musikalische Darbietungen in 

Gesangsform oder mit Blasinstrumenten in geschlossenen Räumen und 

eine Bewirtung mit Getränken und Speisen in diesem Schuljahr leider nicht 

möglich. 

 

Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Schuleingangs-

feiern 

 Eine feste Personenobergrenze besteht nicht. Zwischen den Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern ist jedoch auf die Einhaltung des 

Mindestabstands von 1,5 m sowohl auf dem Schulgelände als auch 

in den Innenräumen zu achten. Hiervon ausgenommen sind Ange-

hörige des eigenen Hausstandes, Ehegattinnen und Ehegatten, 

Partnerinnen und Partner in einer nichtehelichen Lebensgemein-

schaft, Verwandte in gerader Linie und Geschwister. 

 Die Schulleitung legt die Anzahl der möglichen Begleitpersonen pro 

Erstklässlerin bzw. Erstklässler fest, wobei sie sich an den zur Ver-

fügung stehenden Räumlichkeiten orientiert. Die Anzahl der Begleit-

personen ist möglichst gering zu halten. 

 Aufgrund der besonderen Bedeutung der Schuleingangsfeier für 

Kinder und Eltern sollte, wo es möglich ist, zwei Erwachsenen pro 

Schulkind und den Geschwisterkindern die Möglichkeit gegeben 

werden, an der Einschulungsfeier teilzunehmen. 

 Es wird empfohlen, die Schuleingangsfeiern zeitlich gestaffelt zu 

planen, damit die Vorgaben zum Infektionsschutz, insbesondere 

auch der Mindestabstand von 1,5 m an Ein- und Ausgängen, sicher 

eingehalten werden können.  

 Da der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden muss, ist es 

nicht möglich, dass Eltern oder andere Begleitpersonen die Erst-

klässlerinnen und Erstklässler in das Klassenzimmer begleiten. 
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 Zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestell-

ten Infektion mit dem Coronavirus oder eines Verdachtsfalles doku-

mentieren die Schulen die Kontaktdaten der anwesenden Teilneh-

merinnen und Teilnehmer. In Innenräumen sind die zur Verfügung 

stehenden Plätze bzw. Bereiche zu nummerieren oder sonst verläss-

lich zu kennzeichnen, damit der Aufenthaltsort auch im Nachhinein 

noch festgestellt werden kann, und den Personen bzw. den Angehö-

rigen eines Haushaltes unter Beachtung des Mindestabstands von 

1,5 m fest zuzuteilen (vgl. Abschnitt III. Ziffer 16.1 des Rahmenhygi-

eneplans für Schulen).  

 

Testobliegenheit für Schülerinnen und Schüler 

 Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 gilt 

die Testobliegenheit. Die Teilnahme an der Schuleingangsfeier und 

am Präsenzunterricht ist auch für Erstklässlerinnen und Erstklässler 

nur mit Nachweis eines negativen Testergebnisses möglich (vgl. § 

13 Abs. 2 der 14. BayIfSMV). Der Testnachweis entfällt für asymp-

tomatische Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder 

genesen sind und einen entsprechenden Nachweis erbringen. 

 Bitte appellieren Sie im Vorfeld an die Eltern, ihr Kind möglichst 

schon vor dem 14.09.2021 in einem Testzentrum bzw. einer Teststa-

tion oder bspw. einer Apotheke testen zu lassen und einen gültigen 

negativen Testnachweis (max. 48 Stunden alter PCR-Test oder max. 

24 Stunden alter Antigen-Schnelltest gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 und 2 

der 14. BayIfSMV) am ersten Schultag vorzulegen. 

 Wenn kein negativer und noch gültiger Testnachweis vorgelegt wird, 

müssen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 einen 

von der Schule gestellten Selbsttest durchführen oder das Schulge-

lände mit den Begleitpersonen wieder verlassen. Nur so können et-

waige Infektionen früh genug erkannt werden. 

 Wir bitten Sie, hierfür eine entsprechende Testmöglichkeit für die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 1 zu schaffen, so dass 

die Kinder den Test unter Aufsicht der Schule durchführen können. 

In einigen Fällen wird vielleicht die Unterstützung eines Elternteils er-
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forderlich sein. Im Falle eines positiven Ergebnisses muss die be-

troffene Schülerin bzw. der betroffene Schüler von anderen Perso-

nen isoliert werden und sich unverzüglich mit den Begleitpersonen 

nach Hause begeben. 

 Zur Optimierung der räumlichen, personellen und organisatorischen 

Möglichkeiten der Schule ist es hilfreich, im Vorfeld des 14.09.2021 

abzufragen, ob die Schülerin bzw. der Schüler sich in der Schule 

testen oder einen anderweitigen Testnachweis vorlegen wird. 

 

Weitere wichtige Infektionsschutzmaßnahmen 

 Auf dem gesamten Schulgelände besteht in Gebäuden und ge-

schlossenen Räumen Maskenpflicht, § 13 Abs. 1 der 14. BaylfSMV. 

Kinder im Grundschulalter dürfen statt einer medizinischen Ge-

sichtsmaske auch eine textile Mund-Nase-Bedeckung (sog. Alltags- 

oder Community-Maske) nutzen; das Gesundheitsministerium emp-

fiehlt jedoch auch für sie das Tragen medizinischer Masken (sog. 

„OP-Masken“), sofern ein enges Anliegen stets gewährleistet ist. Für 

ältere Kinder und Jugendliche (ab Jahrgangsstufe 5) sowie Erwach-

sene gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Kinder 

sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit (vgl. § 

2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der 14. BayIfSMV). 

 Bei Veranstaltungen im Innenbereich ist für eine ausreichende Lüf-

tung zu sorgen. 

 Um eine sichere Schuleingangsfeier zu ermöglichen, appellieren Sie 

bitte dringend und nachdrücklich an die teilnehmenden Sorgebe-

rechtigten und andere schulfremde Personen, möglichst vollständig 

geimpft, genesen oder getestet an der Schuleingangsfeier teilzu-

nehmen. Eine Nachweispflicht gegenüber der Schule diesbezüglich 

besteht jedoch nicht. 

 

Sollten die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden strengere Regelungen 

zum Infektionsschutz vorgeben, sind diese selbstverständlich zu beachten. 
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Sehr geehrte Frau Schulleiterin, sehr geehrter Herr Schulleiter, ich bin 

überzeugt davon, dass Sie sich der besonderen Bedeutung der Schulein-

gangsfeier für Kinder und Eltern besonders auch in diesem Schuljahr be-

wusst sind und bitte Sie, den ersten Schultag entsprechend sensibel, flexi-

bel und verantwortungsbewusst zu organisieren. Bitte kommunizieren Sie 

diese Informationen in geeigneter Weise an die Eltern der zukünftigen 

Schulanfängerinnen und Schulanfänger.  

 

Für Ihr Engagement und Ihren Einsatz bedanke ich mich sehr herzlich! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Eva Maria Schwab 

Leitende Ministerialrätin 

 

 


